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Abschnitt Prüfkriterien ja nein Bemerkungen

8.1. Investitionsbeihilfen für die Herstellung von Biokraftstoffen 
sind nur dann von der Anmeldepflicht freigestellt, wenn die 
geförderten Investitionen der Produktion nachhaltiger Biokraft-
stoffe dienen, die nicht aus Nahrungsmittelpflanzen gewonnen 
werden. Investitionsbeihilfen für die Umrüstung bestehender 
Anlagen zur Herstellung von Biokraftstoff aus Nahrungsmittel-
pflanzen in Anlagen zur Herstellung fortschrittlicher Biokraft-
stoffe sind jedoch nach diesem Artikel freigestellt, sofern die 
Erzeugung von Biokraftstoffen aus Nahrungsmittelpflanzen 
proportional zur neuen Kapazität zurückgefahren wird.

Für Biokraftstoffe, für die eine Liefer- oder Beimischver-
pflichtung besteht, werden keine Beihilfen gewährt.
Für Wasserkraftwerke, die nicht der Richtlinie 2000/60/EG 
des Europäischen Parlaments entsprechen, werden keine 
Beihilfen gewährt.

8.2. Investitionsbeihilfen werden nur für neue Anlagen gewährt. 
Nachdem die Anlage den Betrieb aufgenommen hat, werden 
keine Beihilfen gewährt oder ausgezahlt; die Beihilfen sind un-
abhängig von der Produktionsleistung.

8.3. Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die für die Förde-
rung der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren
Quellen erforderlich sind.

Die beihilfefähigen Kosten werden wie folgt ermittelt:
a) Wenn bei den Gesamtinvestitionskosten die Kosten 

einer Investition in die Erzeugung von Energie aus er-
neuerbaren Quellen als getrennte Investition ermittelt 
werden können (die z. B. ohne weiteres als zusätzliche 
Komponente einer bereits existierenden Anlage erkenn-
bar ist), sind diese auf die erneuerbaren Energien bezo-
genen Kosten die beihilfefähigen Kosten.

b) Wenn die Kosten einer Investition in die Erzeugung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen anhand eines Ver-
gleichs mit einer ähnlichen, weniger umweltfreundlichen 
Investition ermittelt werden können, die ohne Beihilfe 
durchaus hätte durchgeführt werden können, entspricht 
die Differenz zwischen den Kosten dieser beiden Inve-
stitionen den Kosten für die Förderung erneuerbarer 
Energien und somit den beihilfefähigen Kosten.

c) Bei bestimmten kleinen Anlagen, bei denen keine weni-
ger umweltfreundliche Investition ermittelt werden kann, 
weil es keine kleinen Anlagen gibt, entsprechen die bei-
hilfefähigen Kosten den Gesamtinvestitionskosten für die 
Verbesserung des Umweltschutzes.

8.4. Die Beihilfeintensität überschreitet bei Investitionen in beihilfe-
fähige Kosten nach den Buchst. a) und b) 
– bei großen Unternehmen nicht 50 % 
– bei mittleren Unternehmen nicht 60 % 
– bei kleinen Unternehmen nicht 70 % 
der beihilfefähigen Kosten.

Die Beihilfeintensität überschreitet bei Investitionen in beihilfe-
fähige Kosten nach den Buchst. c) 
– bei großen Unternehmen nicht 35 % 
– bei mittleren Unternehmen nicht 45 % 
– bei kleinen Unternehmen nicht 55 % 
der beihilfefähigen Kosten.

8.5. Es wurde eine Ausschreibung anhand eindeutiger, transpa-
renter und diskriminierungsfreier Kriterien vorgenommen.

Sollte die Frage mit ja beantwortet werden können, kann die 
Beihilfeintensität bis zu 100 % der beihilfefähigen Kosten 
betragen. Die Ausschreibung muss diskriminierungsfrei 
sein; alle interessierten Unternehmen müssen daran teil-
nehmen können. Die Mittelausstattung der Ausschreibung 
ist eine verbindliche Vorgabe, was bedeutet, dass nicht alle 
Bieter eine Beihilfe erhalten können; die Beihilfe wird auf 
der Grundlage des ursprünglichen Angebots des Bieters 
gewährt, so dass anschließende Verhandlungen ausge-
schlossen sind.

8. Besondere Anforderungen nach Art. 41 – Investitionsbeihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien
kumulative Kriterien, d. h. bei allen Bedingungen muss „ja“ 
angekreuzt werden; bei Nichterfüllung eines Kriteriums ist 
Artikel nicht anwendbar

Arbeitshilfe zur beihilferechtlichen Prüfung  
nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungs- 
verordnung (AGVO) VO (EU) Nr. 651/2014
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Bestätigung:
Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen für eine Be-
willigung des beantragten Projekts nach den einschlägigen 
beihilferechtlichen Regelungen gegeben sind.
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